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EU/VN/Anhang 2-A/de 1904 

Anlage 2-A-3 

 

 

STUFENPLAN VIETNAMS FÜR DIE AUSFUHRZÖLLE  

 

Allgemeine Hinweise 

 

1. Es gelten die folgenden Stufen für den Abbau oder die Beseitigung der Ausfuhrzölle, 

Ausfuhrsteuern und sonstigen Ausfuhrabgaben jeder Art, die bei oder im Zusammenhang mit 

der Ausfuhr von Waren in das Gebiet der anderen Vertragspartei (nachstehend „Ausfuhr-

zölle“) auf Waren erhoben werden, die in dem in dieser Anlage gemäß Artikel 2.11 

(Ausfuhrzölle, Ausfuhrsteuern und sonstige Ausfuhrabgaben) enthaltenen Stufenplan für die 

Ausfuhrzölle aufgeführt sind: 

 

a) Ausfuhrzölle auf Waren der Positionen in der Abbaustufe „B5a“ des Stufenplans in 

dieser Anlage werden in sechs gleichen jährlichen Schritten ab dem Tag des 

Inkrafttretens dieses Abkommens auf 10 % abgebaut; danach werden die Ausfuhrzölle 

auf die betreffenden Waren auf 10 % festgesetzt; 
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b) Ausfuhrzölle auf Waren der Positionen in der Abbaustufe „B5b“ des Stufenplans in 

dieser Anlage werden in sechs gleichen jährlichen Schritten ab dem Tag des 

Inkrafttretens dieses Abkommens auf 20 % abgebaut; danach werden die Ausfuhrzölle 

auf die betreffenden Waren auf 20 % festgesetzt; 

 

c) Ausfuhrzölle auf Waren der Positionen in der Abbaustufe „B5*a“ des Stufenplans in 

dieser Anlage verharren für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Tag des 

Inkrafttretens dieses Abkommens auf dem Basiszollsatz; danach sind die betreffenden 

Waren vollständig von Ausfuhrzöllen befreit; 

 

d) Ausfuhrzölle auf Waren der Positionen in der Abbaustufe „B5*b“ des Stufenplans in 

dieser Anlage verharren für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Tag des 

Inkrafttretens dieses Abkommens auf dem Basiszollsatz; danach werden die 

Ausfuhrzölle auf die betreffenden Waren auf 20 % festgesetzt; 

 

e) Ausfuhrzölle auf Waren der Positionen in der Abbaustufe „B7*“ des Stufenplans in 

dieser Anlage verharren für einen Zeitraum von sieben Jahren ab dem Tag des 

Inkrafttretens dieses Abkommens auf dem Basiszollsatz; danach sind die betreffenden 

Waren vollständig von Ausfuhrzöllen befreit; 
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f) Ausfuhrzölle auf Waren der Positionen in der Abbaustufe „B10“ des Stufenplans in 

dieser Anlage werden in 11 gleichen jährlichen Schritten ab dem Tag des Inkrafttretens 

dieses Abkommens beseitigt; danach sind die betreffenden Waren vollständig von 

Ausfuhrzöllen befreit; 

 

g) Ausfuhrzölle auf Waren der Positionen in der Abbaustufe „B10*“ des Stufenplans in 

dieser Anlage verharren für einen Zeitraum von zehn Jahren ab dem Tag des 

Inkrafttretens dieses Abkommens auf dem Basiszollsatz; danach sind die betreffenden 

Waren vollständig von Ausfuhrzöllen befreit; 

 

h) Ausfuhrzölle auf Waren der Positionen in der Abbaustufe „B12“ des Stufenplans in 

dieser Anlage werden in 13 gleichen jährlichen Schritten ab dem Tag des Inkrafttretens 

dieses Abkommens beseitigt; danach sind die betreffenden Waren vollständig von 

Ausfuhrzöllen befreit; 

 

i) Ausfuhrzölle auf Waren der Positionen in der Abbaustufe „B12*“ des Stufenplans in 

dieser Anlage verharren für einen Zeitraum von zwölf Jahren ab dem Tag des 

Inkrafttretens dieses Abkommens auf dem Basiszollsatz; danach sind die betreffenden 

Waren vollständig von Ausfuhrzöllen befreit; 
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j) Ausfuhrzölle auf Waren der Positionen in der Abbaustufe „B15“ des Stufenplans in 

dieser Anlage werden in 16 gleichen jährlichen Schritten ab dem Tag des Inkrafttretens 

dieses Abkommens beseitigt; danach sind die betreffenden Waren vollständig von 

Ausfuhrzöllen befreit; 

 

k) Ausfuhrzölle auf Waren der Positionen in der Abbaustufe „B15*a“ des Stufenplans in 

dieser Anlage verharren für einen Zeitraum von 15 Jahren ab dem Tag des Inkrafttretens 

dieses Abkommens auf dem Basiszollsatz; danach sind die betreffenden Waren 

vollständig von Ausfuhrzöllen befreit; 

 

l) Ausfuhrzölle auf Waren der Positionen in der Abbaustufe „B15*b“ des Stufenplans in 

dieser Anlage verharren für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Tag des 

Inkrafttretens dieses Abkommens auf dem Basiszollsatz; sie werden im Jahr 6 auf 15 % 

abgebaut und verharren bis zum Jahr 16 bei 15 %; danach sind die betreffenden Waren 

vollständig von Ausfuhrzöllen befreit; 

 

m) Ausfuhrzölle auf Waren der Positionen in der Abbaustufe „B15*c“ des Stufenplans in 

dieser Anlage verharren für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Tag des 

Inkrafttretens dieses Abkommens auf dem Basiszollsatz; sie werden im Jahr 6 auf 20 % 

abgebaut und verharren bis zum Jahr 16 bei 20 %; danach sind die betreffenden Waren 

vollständig von Ausfuhrzöllen befreit; 
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n) Ausfuhrzölle auf Waren der Positionen in der Abbaustufe „B15*d“ des Stufenplans in 

dieser Anlage verharren für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Tag des 

Inkrafttretens dieses Abkommens auf dem Basiszollsatz; sie werden im Jahr 6 auf 25 % 

abgebaut  und verharren bis zum Jahr 16 bei 25 %; danach sind die betreffenden Waren 

vollständig von Ausfuhrzöllen befreit; 

 

o) Ausfuhrzölle auf Waren der Positionen in der Abbaustufe „B15*e“ des Stufenplans in 

dieser Anlage verharren für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Tag des 

Inkrafttretens dieses Abkommens auf dem Basiszollsatz; sie werden im Jahr 6 auf 35 % 

abgebaut, verharren bis zum Jahr 10 bei 35 %, werden im Jahr 11 auf 30 % abgebaut 

und verharren bis zum Jahr 16 bei 30 %; danach sind die betreffenden Waren 

vollständig von Ausfuhrzöllen befreit, und 

 

p) Ausfuhrzölle auf Waren der Positionen in der Abbaustufe „S“ des Stufenplans in dieser 

Anlage verharren ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens auf dem 

Basiszollsatz. 

 

2. Der Basisausfuhrzollsatz einer Position und die Abbaustufe zur Ermittlung des für sie im 

jeweiligen Schritt des Zollabbaus geltenden Ausfuhrzollsatzes sind für die betreffende 

Position im Stufenplan für die Ausfuhrzölle in dieser Anlage angegeben. 
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3. Im Falle von Änderungen der vietnamesischen Ausfuhrzolltarifliste gelten die 

Verpflichtungen, die im Rahmen des in dieser Anlage enthaltenen Stufenplans für die 

Ausfuhrzölle eingegangen wurden, auf der Grundlage der Bezeichnung der Ware, unabhängig 

von ihrer zolltariflichen Einreihung. 

 

4. Die Ausfuhrzollsätze in den Zwischenschritten werden mindestens auf das nächste Zehntel 

eines Prozentpunktes abgerundet. 

 

5. Für die Zwecke dieser Anlage erfolgt der erste Zollabbau mit Inkrafttreten dieses 

Abkommens. Jeder weitere jährliche Abbau wird jeweils am 1. Januar des auf das Jahr des 

Inkrafttretens folgenden Jahres wirksam. 
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EU/VN/Anhang 2-A/de 1952 

Anlage 2-A-4 

 

 

WAREN, FÜR WELCHE VIETNAM BESONDERE MASSNAHMEN ANWENDEN KANN 

 

a) Die Einfuhr folgender Waren fällt nicht unter Artikel 2.14 Absätze 1 und 2: 

 

Warenbezeichnung 

 

Rechtslenkerfahrzeuge (einschließlich ihre Bauteile und solche vor der Einfuhr nach Vietnam 

auf Linkslenkung umgerüstete Fahrzeuge), ausgenommen in beschränkten Bereichen 

eingesetzte Spezialfahrzeuge mit Rechtslenkung wie Krane, Kanal- und Grabenaushub-

maschinen, Abfallsammelfahrzeuge, Straßenkehrmaschinen, Straßenbaulastwagen, 

Vorfeldbusse zur Fluggastbeförderung und Gabelstapler für Lagerhallen und Häfen 

 

gebrauchte Konsumgüter, einschließlich: 

 

 Textilien und Bekleidung; Schuhe; 
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EU/VN/Anhang 2-A/de 1953 

– elektronische Waren (einschließlich Drucker, Faxgeräte, Laptops mit einem 

Herstellungsdatum von vor mehr als 3 Jahren, Festplattenlaufwerke); 

 

 Kältegeräte und -anlagen; 

 

 elektrische Haushaltsgeräte; 

 

 medizinische Geräte; 

 

 Möbel; 

 

 Haushaltswaren aus Porzellan, Ton, Glas, Metall, Harz, Kautschuk, Kunststoff und 

anderen Stoffen 

 

gebrauchte Fahrzeuge und Ersatzteile, einschließlich: 

 

 gebrauchte Kraftfahrzeuge mit einem Herstellungsdatum von vor mehr als 5 Jahren; 

 

 gebrauchte Maschinen, Konstruktionen, Schläuche, Reifen, Zubehör, Motoren von 

Personenkraftwagen, Zugmaschinen, zwei- und dreirädrigen Krafträdern; 
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EU/VN/Anhang 2-A/de 1954 

 Verbrennungsmotoren und Maschinen mit Verbrennungsmotoren mit einer Leistung 

von weniger als 30 PS und 

 

 Fahrräder, zwei- und dreirädrige Fahrzeuge. 

 

Asbesterzeugnisse und -stoffe aus der Amphibolgruppe 

 

spezielle, im Bereich des Schutzes von Staatsgeheimnissen eingesetzte Codiermaschinen und 

Verschlüsselungssoftwareprogramme aller Art 

 

b) Die Ausfuhr folgender Waren fällt nicht unter Artikel 2.14 Absätze 1 und 2: 

 

Warenbezeichnung 

 

Rundholz und Schnittholz aus heimischen Naturwäldern; Holzerzeugnisse (ausgenommen 

Kunsthandwerk; solche hergestellt aus Holz von Kulturwäldern, eingeführtem Holz und 

künstlichen Paletten) 

 

spezielle, im Bereich des Schutzes von Staatsgeheimnissen eingesetzte Codiermaschinen und 

Verschlüsselungssoftwareprogramme aller Art 
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ANHANG 2-B 

 

 

KRAFTFAHRZEUGE SOWIE TEILE UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE VON 

KRAFTFAHRZEUGEN 

 

 

ARTIKEL 1 

 

Allgemeine Bestimmungen 

 

1. Dieser Anhang gilt für folgende Waren mit Ursprung in einer der Vertragsparteien, die 

insbesondere unter die Kapitel 40, 84, 85, 87 und 94 des HS 2012 fallen: 

 

a) vollständige Kraftfahrzeuge der Klasse M1 im Sinne der UNECE-Regelungen sowie 

Teile und Ausrüstungsgegenstände davon, soweit diese Teile und Ausrüstungs-

gegenstände in den UNECE-Regelungen für vollständige Kraftfahrzeuge der Klasse M1 

geregelt sind, und 

 

b) Teile und Ausrüstungsgegenstände von Kraftfahrzeugen der Klassen M2 und N3 im 

Sinne der UNECE-Regelungen, soweit diese Teile und Ausrüstungsgegenstände in den 

UNECE-Regelungen geregelt sind, die auch für vollständige Kraftfahrzeuge der 

Klasse M1 gelten. 
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2. Für die Zwecke dieses Anhangs gilt Folgendes: 

 

a) „interne technische Vorschriften“ umfassen Kennzeichnungen und 

Konformitätsbewertungsverfahren; 

 

b) „unter diesen Anhang fallende Waren“ sind alle in Absatz 1 Buchstaben a und b 

aufgeführten Waren; 

 

c) „Kraftfahrzeuge“ sowie „Teile und Ausrüstungsgegenstände“ haben die im UNECE-

Übereinkommen von 1958 und den ihr beigefügten Regelungen festgelegte Bedeutung; 

 

d) „mit Ursprung in“ bezieht sich auf den Ursprung einer Ware, der gemäß den 

Ursprungsregeln des Protokolls Nr. 1 (über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse 

mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der 

Zusammenarbeit der Verwaltungen) bestimmt wird; 

 

e) „UNECE“ bedeutet Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa; 
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f) „UNECE-Übereinkommen von 1958“ bedeutet das vom World Forum for 

Harmonization of Vehicle Regulations (Weltforum für die Harmonisierung der 

Regelungen für Kraftfahrzeuge) verwaltete Übereinkommen über die Annahme 

einheitlicher technischer Vorschriften für Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und 

Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder verwendet werden können, und die 

Bedingungen für die gegenseitige Anerkennung von Genehmigungen, die nach diesen 

Vorschriften erteilt wurden, und 

 

g) „UNECE-Regelungen“ sind die dem UNECE-Übereinkommen von 1958 beigefügten 

Regelungen. 

 

3. Hinsichtlich der unter diesen Anhang fallenden Erzeugnisse bestätigen die Vertragsparteien 

die folgenden gemeinsamen Ziele und Grundsätze: 

 

a) die Vermeidung und den Abbau von nichttarifären Hemmnissen im bilateralen Handel; 

 

b) ein Bemühen um die stärkere Übereinstimmung und Angleichung der 

Rechtsvorschriften auf der Grundlage internationaler Normen; 

 

c) eine breitere Anerkennung der Genehmigungen, insbesondere aufgrund der 

Genehmigungsregelungen gemäß dem UNECE-Übereinkommen von 1958; 

 

d) Schaffung von Bedingungen, wie sie auf wettbewerbsorientierten Märkten herrschen 

und die auf den Grundsätzen der Offenheit, Nichtdiskriminierung und Transparenz 

beruhen; 
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e) den Schutz der menschlichen Gesundheit, die Gewährleistung der Sicherheit und den 

Schutz der Umwelt und 

 

f) die Vertiefung der Zusammenarbeit im Interesse eines anhaltenden Ausbaus des 

Handels zu beiderseitigem Nutzen. 

 

 

ARTIKEL 2 

 

Internationale Normen 

 

1. Die Vertragsparteien erkennen an, dass die UNECE-Regelungen die maßgeblichen 

internationalen Normen für unter diesen Anhang fallende Waren sind. 

 

2. Vietnam wird ermutigt, Vertragspartei des UNECE-Übereinkommens von 1958 zu werden. 

 

3. Jede Vertragspartei anerkennt, dass die in den UNECE-Regelungen enthaltenen technischen 

Anforderungen ein ausreichendes Schutzniveau bieten, um in dem durch diese UNECE-

Regelungen geregelten Bereich die Sicherheit oder den Schutz der Umwelt oder der 

menschlichen Gesundheit zu gewährleisten. Keine Vertragspartei darf in dem durch diese 

UNECE-Regelungen geregelten Bereich zusätzliche technische Anforderungen verlangen. 
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ARTIKEL 3 

 

Annäherung der Rechtsvorschriften 

 

1. Beide Vertragsparteien unterlassen es, neue interne technische Vorschriften einzuführen, die 

von den Anforderungen bestehender UNECE-Regelungen oder von UNECE-Regelungen, 

deren Fertigstellung bevorsteht, abweichen und Bereiche betreffen, die von diesen 

Regelungen erfasst sind, es sei denn, es gibt aufgrund von wissenschaftlichen oder 

technischen Informationen triftige Gründe dafür, dass eine bestimmte UNECE-Regelung 

wirkungslos oder nicht dazu geeignet ist, die Sicherheit oder den Schutz der Umwelt oder der 

menschlichen Gesundheit zu gewährleisten. 

 

2. Erlässt eine Vertragspartei neue interne technische Vorschriften nach Absatz 1, gibt sie auf 

Antrag der anderen Vertragspartei an, welche Teile der internen technischen Vorschriften 

inhaltlich von den einschlägigen technischen Regelungen, Kennzeichnungen oder 

Konformitätsbewertungsverfahren der UNECE-Regelung abweichen. Diese Vertragspartei 

nennt eine gebührende Begründung für diese Abweichung. 
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3. Werden von einer Vertragspartei nach Absatz 1 interne technische Vorschriften erlassen und 

aufrechterhalten, die von den bestehenden technischen Anforderungen, Kennzeichnungen 

oder Konformitätsbewertungsverfahren der UNECE-Regelungen abweichen, so überprüft sie 

diese in regelmäßigen Abständen, und zwar spätestens alle fünf Jahre, daraufhin, ob sie den 

einschlägigen technischen Regelungen, Kennzeichnungen oder Konformitätsbewertungs-

verfahren der UNECE-Regelungen stärker angeglichen werden können. Bei der Überprüfung 

ihrer internen technischen Vorschriften berücksichtigen die Vertragsparteien, ob die diese 

Abweichung bedingenden Gegebenheiten noch immer zutreffen. Das Ergebnis dieser 

Überprüfungen samt den herangezogenen wissenschaftlichen und technischen Daten wird der 

anderen Vertragspartei auf Verlangen mitgeteilt. 

 

 

ARTIKEL 4 

 

Marktzugang 

 

1. Jede Vertragspartei gewährt unter diesen Anhang fallenden Waren, die ausweislich einer 

gültigen UNECE-Typgenehmigungsbescheinigung ihren internen technischen Vorschriften 

und Konformitätsbewertungsverfahren entsprechen, ohne weitere Tests zu verlangen oder 

Auflagen in Bezug auf die Überprüfung oder Bescheinigung der Einhaltung von 

Anforderungen in dem von den einschlägigen UNECE-Regelungen geregelten Bereich 

aufzustellen, Zugang zu ihrem Markt. 
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2. Folgende Bestimmungen gelten für Teile und Ausrüstungsgegenstände im Sinne von Artikel 1 

(Allgemeine Bestimmungen) Absatz 1 Buchstaben a und b dieses Anhangs: 

 

a) Für Teile und Ausrüstungsgegenstände wird zum Zeitpunkt der Einfuhr die 

entsprechende UNECE-Typgenehmigungsbescheinigung vorgelegt. Die einführende 

Vertragspartei bemüht sich, ein gültiges UNECE-Typgenehmigungszeichen, das an 

diesen Teilen und Ausrüstungsgegenständen angebracht ist, als ausreichenden Nachweis 

für das Vorhandensein einer gültigen UNECE-Typgenehmigungsbescheinigung zu 

betrachten; 

 

b) nachdem Vietnam Vertragspartei des UNECE-Übereinkommens von 1958 geworden 

ist, erkennt es nach den Grundsätzen und Verfahren des UNECE-Übereinkommens von 

1958 ein gültiges UNECE-Typgenehmigungszeichen, das an einem unter diesen 

Anhang fallenden Teil oder Ausrüstungsgegenstand angebracht ist, als ausreichenden 

Nachweis für das Vorhandensein einer gültigen UNECE-Typgenehmigungs-

bescheinigung an, wenn dieses UNECE-Typgenehmigungszeichen ausdrücklich in den 

einschlägigen UNECE-Regelungen vorgeschrieben ist, die beide Vertragsparteien 

anwenden müssen; 

 

c) nachdem Vietnam Vertragspartei des UNECE-Übereinkommens von 1958 geworden 

ist, erkennt die Union für Teile und Ausrüstungsgegenstände eine gültige UNECE-

Typgenehmigung an, die von einer vietnamesischen Typgenehmigungsbehörde gemäß 

den Rechten und Pflichten aus dem UNECE-Übereinkommen von 1958 erteilt wurde. 
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3. Folgende Bestimmungen gelten für vollständige Kraftfahrzeuge der UNECE-Klasse M11 im 

Sinne von Artikel 1 (Allgemeine Bestimmungen) Absatz 1 Buchstabe a dieses Anhangs: 

 

a) Vietnam geht bei solchen unter diese Klasse fallenden Gesamtfahrzeugen, für die von 

einer Typgenehmigungsbehörde der Union nach den Grundsätzen und Verfahren des 

UNECE-Übereinkommens von 1958 eine gültige internationale UNECE-

Gesamtfahrzeug-Typgenehmigungsbescheinigung ausgestellt wurde, davon aus, dass sie 

ihren internen technischen Vorschriften entsprechen, und öffnet ihnen, ohne weitere 

Tests zu verlangen, seinen Markt. Für einen zum ersten Mal nach Vietnam importierten 

Fahrzeugtyp ist die gültige internationale UNECE-Gesamtfahrzeug-

Typgenehmigungsbescheinigung vorzulegen; 

 

                                                 
1 Es wird klargestellt, dass hierzu auch Fahrzeuge vom Typ „Pick-Up“ zählen, die in der 

UNECE-Klasse M1 eingestuft sind. 
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b) Vietnam anerkennt für einen Zeitraum von sieben Jahren, beginnend nach Ablauf von 

fünf Jahren ab dem Datum des Inkrafttretens dieses Abkommens, eine gültige EG-

Gesamtfahrzeug-Übereinstimmungsbescheinigung. Für einen zum ersten Mal nach 

Vietnam importierten Fahrzeugtyp ist die entsprechende EG-Gesamtfahrzeug-

Typgenehmigungsbescheinigung vorzulegen; für die folgenden Einfuhren eines solchen 

Fahrzeugtyps gilt die EG-Übereinstimmungsbescheinigung als ausreichender Nachweis 

für das Vorhandensein einer gültigen EG-Gesamtfahrzeug-Typgenehmigungs-

bescheinigung; wenn eine internationale UNECE-Gesamtfahrzeug-Typgenehmigungs-

bescheinigung für vollständige Kraftfahrzeuge verfügbar ist, teilt Vietnam der Union 

mit, ob es weiterhin gültige EG-Gesamtfahrzeug-Übereinstimmungsbescheinigungen 

als Alternative zur internationalen UNECE-Gesamtfahrzeug-Typgenehmigungs-

bescheinigung einer bestimmten Fahrzeugklasse anerkennt; 

 

c) Nachdem Vietnam Vertragspartei des UNECE-Übereinkommens von 1958 geworden 

ist und die Regelung Nr. 0 der VN — Einheitliche Vorschriften für die internationale 

Typgenehmigung für das Gesamtfahrzeug anwendet, erkennt die Union gültige 

internationale UNECE-Gesamtfahrzeug-Typgenehmigungsbescheinigungen an, die von 

Vietnams Typgenehmigungsbehörde gemäß den Rechten und Pflichten aus dem 

UNECE-Übereinkommen von 1958 ausgestellt wurden. 
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4. Die zuständigen Behörden jeder Vertragspartei, die Vertragspartei des UNECE Abkommens 

von 1958 ist, übermitteln den zuständigen Behörden der anderen Vertragspartei monatlich 

oder nach Unterrichtung der UNECE eine Liste der unter diesen Anhang fallenden Waren, 

denen sie während des vorangegangenen Zeitraums die Erteilung von Genehmigungen 

verweigert oder solche entzogen haben. Zusätzlich übermittelt eine Vertragspartei 

unverzüglich nach Erhalt einer Anforderung von der zuständigen Behörde der anderen 

Vertragspartei dieser zuständigen Behörde ein Exemplar aller einschlägigen Informationen, 

die als Grundlage für ihre Entscheidung dienen, die Genehmigung für ein Gesamtfahrzeug, 

für Ausrüstungsgegenstände oder Teile zu erteilen, zu verweigern oder zu entziehen. 

 

5. Stellen die zuständigen Behörden einer Vertragspartei fest, dass bestimmte unter diesen 

Anhang fallende Waren mit Genehmigungszeichen, die von einer Typgenehmigungsbehörde 

der anderen Vertragspartei nach UNECE-Regelungen oder gegebenenfalls Rechtsvorschriften 

und Regelungen der Union für vollständige Kraftfahrzeuge ausgestellt worden sind, dem 

genehmigten Typ nicht entsprechen, so benachrichtigen sie davon die zuständigen Behörden 

der anderen Vertragspartei, die die Genehmigung erteilt hat. Die andere Vertragspartei 

ergreift die notwendigen Maßnahmen, um zu erreichen, dass die Waren ihrer Hersteller den 

genehmigten Typen entsprechen, und setzt die andere Vertragspartei von den zu diesem 

Zweck getroffenen Maßnahmen in Kenntnis; diese Maßnahmen können nötigenfalls sogar zur 

Zurücknahme der Genehmigung führen. Ist die Sicherheit oder die Umwelt möglicherweise 

gefährdet, so unterrichtet die Vertragspartei, die die Genehmigung erteilt hat, nach Erhalt der 

Mitteilung über die Nichtübereinstimmung mit dem genehmigten Typ oder den genehmigten 

Typen hierüber die andere Vertragspartei. Eine Vertragspartei kann den Verkauf und die 

Verwendung solcher unter diesen Anhang fallenden Waren untersagen. In diesen Fällen 

übermittelt die Vertragspartei, die die Genehmigung erteilt hat, der anderen Vertragspartei auf 

Anfrage alle relevanten Informationen, auf deren Grundlage die Genehmigung erteilt wurde. 
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6. Die zuständigen Behörden jeder Vertragspartei haben das Recht, durch Stichproben gemäß 

ihren internen Rechtsvorschriften zu überprüfen, ob die unter diesen Anhang fallenden Waren 

die internen technischen Vorschriften und Anforderungen erfüllen. Die Einhaltung wird bei 

vollständigen Kraftfahrzeugen durch eine internationale UNECE-Gesamtfahrzeug-

Typgenehmigungsbescheinigung oder gegebenenfalls durch eine EG-Typgenehmigungs-

bescheinigung und bei Teilen und Ausrüstungsgegenständen durch eine UNECE-

Typgenehmigungsbescheinigung bescheinigt, die die Übereinstimmung mit den einschlägigen 

UNECE-Regelungen nachweisen. Jede Vertragspartei kann vom Lieferanten verlangen, eine 

unter diesen Anhang fallende Ware, bei der diese einschlägigen internen technischen 

Vorschriften und Anforderungen nicht eingehalten sind, von ihrem Markt zu nehmen. 

 

 

ARTIKEL 5 

 

Waren mit neuer Technologie oder neuen Merkmalen 

 

1. Das Inverkehrbringen von Teilen und Ausrüstungsgegenständen im Sinne von Artikel 1 

(Allgemeine Bestimmungen) Absatz 1 Buchstaben a und b dieses Anhangs darf von einer 

Vertragspartei, vorbehaltlich ihrer internen Rechtsvorschriften, nicht mit der Begründung über 

Gebühr verzögert werden, dass die Ware eine neue Technologie oder ein neues Merkmal 

enthält. 

 

www.parlament.gv.at



 

 
EU/VN/Anhang 2-B/de 12 

2. Untersagt eine Vertragspartei für Teile und Ausrüstungsgegenstände im Sinne von Artikel 1 

(Allgemeine Bestimmungen) Absatz 1 Buchstaben a und b dieses Anhangs der anderen 

Vertragspartei das Inverkehrbringen auf ihrem Markt oder verlangt sie die Rücknahme von 

ihrem Markt mit der Begründung, dass sie eine neue Technologie oder ein neues Merkmal 

enthalten, wovon ein Risiko für die menschliche Gesundheit, die Sicherheit oder die Umwelt 

ausgeht, so unterrichtet sie unter Angabe der Gründe unverzüglich die betroffenen 

Wirtschaftsbeteiligten darüber. 

 

 

ARTIKEL 6 

 

Andere den Handel beschränkende Maßnahmen 

 

Beide Vertragsparteien unterlassen es, die Marktzugangsvorteile, die der jeweils anderen 

Vertragspartei aufgrund dieses Anhangs erwachsen, durch andere Regulierungsmaßnahmen, die für 

die unter diesen Anhang fallende Branche spezifisch sind, zunichte zu machen oder zu schmälern. 

Das Recht auf den Erlass von Maßnahmen, die im Interesse der Sicherheit, des Umweltschutzes, 

der menschlichen Gesundheit und der Verhinderung irreführender Praktiken notwendig sind, bleibt 

hiervon unberührt, sofern diese Maßnahmen auf erwiesenen wissenschaftlichen oder technischen 

Erkenntnissen beruhen. 

 

 

www.parlament.gv.at



 

 
EU/VN/Anhang 2-B/de 13 

ARTIKEL 7 

 

Zusammenarbeit 

 

1. Die Vertragsparteien arbeiten in der nach Artikel 17.3 (Arbeitsgruppen) eingesetzten 

Arbeitsgruppe „Kraftfahrzeuge und Teile davon“ zusammen und pflegen einen 

Informationsaustausch in allen für die Durchführung dieses Anhangs relevanten Fragen. 

 

2. Gemäß Kapitel 16 (Zusammenarbeit und Kapazitätsaufbau) führt eine Vertragspartei auf 

Ersuchen der anderen Vertragspartei eine angemessene Prüfung ihrer Vorschläge zur 

Zusammenarbeit im Rahmen dieses Anhangs durch. Diese Zusammenarbeit erfolgt, nach 

Vereinbarung der Vertragsparteien, unter anderem durch einen Dialog in geeigneter Form, 

gemeinsame Projekte, technische Hilfe und Kapazitätsaufbauprogramme zu technischen 

Vorschriften und Konformitätsbewertungsverfahren. 

 

3. Vorbehaltlich Kapitel 16 (Zusammenarbeit und Kapazitätsaufbau) konzentriert sich die 

Zusammenarbeit auf den Aufbau technischer Kapazitäten im Hinblick auf die Verbesserung 

der Prüfkompetenz und der Verfahren für die Anerkennung von Typgenehmigungen. Die 

Zusammenarbeit kann Weiterbildungsmaßnahmen, Praktika oder den Erfahrungsaustausch für 

Beamte der vietnamesischen Typgenehmigungsbehörde in den Typgenehmigungsbehörden 

der Union oder ähnliche Projekte umfassen. 
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ARTIKEL 8 

 

Durchführung 

 

1. Die Vertragsparteien kommen überein, dass die Arbeitsgruppe „Kraftfahrzeuge und Teile 

davon“ die Durchführung dieses Anhangs unterstützt. 

 

2. Die Arbeitsgruppe „Kraftfahrzeuge und Teile davon“ überwacht die wirksame Durchführung 

dieses Anhangs und kann alle ihn berührenden Fragen prüfen. Jede Vertragspartei richtet im 

Interesse einer wirksamen Kommunikation eine Kontaktstelle ein. 

 

3. Auf Ersuchen einer Vertragspartei, frühestens jedoch zehn Jahre nach Inkrafttreten dieses 

Abkommens, können die Vertragsparteien diesen Anhang überprüfen und den Erfassungs-

bereich der UNECE-Klassen L, M und N erörtern. 
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ARTIKEL 9 

 

Geltungsbeginn 

 

Sofern nichts anderes bestimmt ist, gilt dieser Anhang nach Ablauf von drei Jahren ab dem 

Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens. 

 

 

______________ 
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ANHANG 2-C 

 

 

ARZNEIMITTEL UND MEDIZINPRODUKTE 

 

 

ARTIKEL 1 

 

Allgemeine Bestimmungen 

 

Die Vertragsparteien bekräftigen ihre Einigkeit über folgende Ziele und Grundsätze: 

 

a) Vermeidung und Abbau von nichttarifären Hemmnissen im bilateralen Handel nach den 

Grundsätzen der Offenheit, Nichtdiskriminierung und Transparenz und 

 

b) Verwendung internationaler Normen, Verfahrensweisen und Leitlinien, die im Rahmen 

maßgeblicher internationaler Organisationen entwickelt werden, als Grundlage für die 

Ausarbeitung ihrer technischen Vorschriften. 
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ARTIKEL 2 

 

Begriffsbestimmungen 

 

Für die Zwecke dieses Anhangs bezeichnet: 

 

a) „Arzneimittel“1: einen Stoff oder eine Stoffzusammensetzung, der (die) als Mittel zur 

medizinischen Diagnose, Behandlung oder Verhütung menschlicher Krankheiten verabreicht 

oder zur Wiederherstellung, Besserung oder Beeinflussung von physiologischen Funktionen 

und Strukturen angewandt wird. Beispiele für Arzneimittel sind chemische Arzneimittel, 

Biologika (Impfstoffe, (Anti-)Toxine, Blutbestandteile, Blutprodukte), pflanzliche 

Arzneimittel, Radiopharmaka und rekombinante Arzneimittel. Arzneimittel umfassen 

Gentherapeutika, Zelltherapeutika und Produkte aus Gewebszüchtungen, wenn sie von beiden 

Vertragsparteien als Arzneimittel behandelt werden. 

 

                                                 
1 Diese Begriffsbestimmung gilt unbeschadet des vietnamesischen Pharmaziegesetzes 

Nr. 105/2016/QH13 und der Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel. 
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b) „Medizinprodukt“1: jedes Erzeugnis, das die Definition von Medizinprodukt und In-vitro-

Diagnostikum gemäß dem Schlussdokument GHTF/SG1/N071:2012 des Internationalen 

Forums der Aufsichtsbehörden für Medizinprodukte (International Medical Devices 

Regulators Forum) (GHTF/IMDRF) erfüllt, und 

 

c) „Vorschriften“: Gesetze, sonstige Vorschriften, Verfahren und allgemeingültige 

Verwaltungsentscheidungen oder Durchführungsleitlinien. 

 

 

                                                 
1 Für Vietnam gilt diese Definition unbeschadet der vietnamesischen Rechtsvorschriften über 

Medizinprodukte. 
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ARTIKEL 3 

 

Internationale Normen 

 

Die Vertragsparteien stützen ihre technischen Vorschriften auf internationale Normen, 

Verfahrensweisen und Leitlinien für Arzneimittel oder Medizinprodukte1, einschließlich derjenigen, 

die unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), dem Internationalen Rat für die 

Harmonisierung der technischen Anforderungen an Humanarzneimittel (ICH)2, dem Pharmaceutical 

Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S) und dem 

Internationalen Forum der Aufsichtsbehörden für Medizinprodukte (IMDRF) entwickelt werden, 

außer in hinreichend begründeten Fällen aufgrund von wissenschaftlichen oder technischen 

Informationen, die darauf hinweisen, dass diese internationalen Normen, Verfahrensweisen oder 

Leitlinien zur Verwirklichung der verfolgten legitimen Ziele ineffizient oder ungeeignet sind. 

 

 

                                                 
1 Vietnam verwendet auch die Normen, Verfahrensweisen und Leitlinien des Konsultativen 

Ausschusses für Normen und Qualität der ASEAN-Länder (ASEAN Consultative Committee 
on Standards and Quality, ACCSQ) als Grundlage für die Erarbeitung wissenschaftlicher und 
technischer Vorschriften. 

2 Im Hinblick auf die Durchführung dieser Bestimmung ändert Vietnam seine nationalen 
Rechtsvorschriften, um die vor der Einreichung eines Zulassungsantrags in Vietnam 
vorgeschriebene Mindestzulassungsdauer im Gebiet der Union sowie alle zusätzlichen 
Anforderungen im Zusammenhang mit klinischen Studien, die über die in den internationalen 
Verfahrensweisen (insbesondere den ICH-Leitlinien) festgelegten hinausgehen, abzuschaffen. 
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ARTIKEL 4 

 

Transparenz 

 

1. Jede Vertragspartei veröffentlicht unverzüglich ihre Vorschriften über alle Fragen der 

Preisfestsetzung, Erstattungsfestsetzung oder Regulierung für Arzneimittel oder 

Medizinprodukte oder macht diese zu einem hinreichend frühen Zeitpunkt anderweitig 

verfügbar, damit sich interessierte Kreise damit vertraut machen können. 

 

2. Jede Vertragspartei gewährleistet im Einklang mit ihren internen Rechtsvorschriften und im 

Rahmen des Möglichen Folgendes: 

 

a) sie macht alle in Absatz 1 genannten Vorschriften, die sie zu verabschieden oder 

deutlich zu verändern beabsichtigt, vorab öffentlich zugänglich, 

 

b) sie räumt interessierten Kreisen angemessene Möglichkeiten zur Stellungnahme in 

Bezug auf vorgeschlagene Vorschriften gemäß Absatz 1, insbesondere eine 

hinreichende Konsultationsfrist, ein und 

 

c) sie beantwortet bedeutsame und wesentliche Punkte, die interessierte Kreise während 

des Konsultationszeitraums in schriftlichen Stellungnahmen vorgebracht haben, 

schriftlich, auch im Wege elektronischer Kommunikation. 
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3. Nach Möglichkeit sorgt jede Vertragspartei für einen angemessenen zeitlichen Abstand 

zwischen der Veröffentlichung und dem Inkrafttreten der in Absatz 1 genannten Vorschriften. 

 

4. Sofern eine Vertragspartei eine Behörde gegründet hat, um ihre Gesundheitsversorgungs-

programme durchzuführen und zu verwalten, und diese Behörde Verfahren einführt oder 

anwendet, um Verzeichnisse über Arzneimittel zu führen, die Preise festzulegen oder über die 

Kostenerstattung für Arzneimittel zu entscheiden, verpflichtet sich diese Vertragspartei zu 

Folgendem: 

 

a) sie sorgt dafür, dass die Kriterien, Methoden, Vorschriften, Leitlinien und andere 

Durchführungsmaßnahmen, die für die Aufnahme in Verzeichnisse, Preisfestsetzung 

oder Kostenerstattung von Arzneimitteln gelten, einschließlich derjenigen, die zur 

Festlegung vergleichbarer Produkte verwendet werden, transparent, gerecht, 

angemessen und nicht diskriminierend sind und dem Inhaber der Produktrechte auf 

Verlangen unverzüglich offengelegt werden; 

 

b) sie sorgt dafür, dass die Entscheidungen über Anträge zur Preis- oder Erstattungs-

festsetzung für Arzneimittel oder Medizinprodukte innerhalb einer angemessenen und 

genau festgelegten Frist nach deren Eingang getroffen und mitgeteilt werden; 

 

c) unbeschadet der Gesetze und Vorschriften über die Vertraulichkeit einer der 

Vertragsparteien bietet sie dem Inhaber der Produktrechte zeitnah sinnvolle 

Gelegenheiten, um in wichtigen Phasen im Preis- und Erstattungsfestsetzungsverfahren 

Stellung zu nehmen, und 
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d) bei einer abschlägigen Entscheidung über die Aufnahme in ein Verzeichnis, die Preis- 

oder Erstattungsfestsetzung übermittelt sie dem Inhaber der Produktrechte eine auf 

objektiven und nachprüfbaren Kriterien basierende Begründung, die so ausführlich 

gehalten ist, dass die Entscheidungsgrundlage samt den angewandten Kriterien und 

gegebenenfalls den Stellungnahmen oder Empfehlungen von Sachverständigen, anhand 

deren die Entscheidung getroffen wurde, nachvollziehbar wird. Zudem wird der Inhaber 

der Produktrechte über alle Rechtsbehelfe aufgeklärt, die ihm nach den internen 

Gesetzen oder sonstigen Vorschriften zustehen, und über die Fristen für das Einlegen 

dieser Rechtsbehelfe. 

 

 

ARTIKEL 5 

 

Ursprungskennzeichnung 

 

Vietnam kann für Arzneimittel verbindliche Auflagen für die Ursprungskennzeichnung auf der 

Ebene der Mitgliedstaaten anwenden. Vietnam wird ermutigt, in Betracht zu ziehen, die 

Kennzeichnung „Made in EU“ oder eine vergleichbare Kennzeichnung in der Landessprache als 

Erfüllung solcher Auflagen für die Ursprungskennzeichnung anzuerkennen. 

 

 

______________ 
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ANHANG 6 

 

 

ANFORDERUNGEN UND VERFAHREN FÜR DIE ZULASSUNG  

VON BETRIEBEN FÜR ERZEUGNISSE 

 

1. Die zuständige Behörde der einführenden Vertragspartei stellt eine Liste der zugelassenen 

Betriebe auf und macht sie der Öffentlichkeit zugänglich. 

 

2. Es gelten die folgenden Anforderungen und Verfahren für die Zulassung: 

 

a) das betreffende Erzeugnis wurde von der zuständigen Behörde der einführenden 

Vertragspartei genehmigt. Die Genehmigung umfasst die Einfuhrbedingungen und 

Zertifizierungspflichten, 

 

b) die zuständige Behörde der ausführenden Vertragspartei genehmigt die Betriebe, die 

Ausfuhren tätigen wollen, und bietet der einführenden Vertragspartei zufriedenstellende 

gesundheitspolizeiliche Garantien dafür, dass die Betriebe die einschlägigen 

Anforderungen der einführenden Vertragspartei einhalten; 

 

c) die zuständige Behörde der ausführenden Vertragspartei hat die Befugnis, die 

Ausfuhrgenehmigung eines Betriebs auszusetzen oder zu widerrufen, falls die 

Anforderungen nicht eingehalten werden; 
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d) die einführende Vertragspartei kann im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 

gegebenenfalls Überprüfungen nach Artikel 6.7 (Überprüfungen) vornehmen; 

 

e) diese Überprüfung nach Buchstabe d betrifft die Struktur, die Organisation und die 

Befugnisse der zuständigen Behörde, die für die Genehmigung des Betriebs und die 

gesundheitspolizeilichen Garantien zur Einhaltung der Anforderungen der einführenden 

Vertragspartei zuständig ist; 

 

f) im Rahmen der Überprüfung nach Buchstabe d können Kontrollbesuche in einer 

repräsentativen Anzahl von Betrieben durchgeführt werden, die auf der/den von der 

ausführenden Vertragspartei vorgelegten Liste/Listen stehen; 

 

g) anhand der Ergebnisse der Überprüfung nach Buchstabe d kann die einführende 

Vertragspartei die Liste der Betriebe gegebenenfalls ändern. 

 

 

______________ 
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ANHANG 7 

 

 

LISTE DER TARIFPOSITIONEN 

 

HS-Code HS-Code HS-Code HS-Code 

8402.12 

8402.19 

8404.10 

8404.90 

8405.10 

8406.81 

8406.82 

8409.91 

8409.99 

8410.11 

8410.90 

8413.20 

8413.50 

8413.60 

8413.70 

8413.81 

8413.91 

8414.10 

8414.30 

8414.40 

8414.59 

8414.80 

8414.90 

8415.81 

8416.20 

8416.30 

8416.90 

8418.61 

8418.69 

8418.99 

8419.50 

8421.19 

8421.21 

8421.91 

8421.99 

8422.20 

8422.90 

8428.33 

8428.39 

8428.90 

8436.80 

8462.91 

8466.94 

8474.10 

8474.39 

8474.90 

8481.10 

8481.20 

8481.30 

8481.40 

8481.80 

8481.90 

8482.10 

8482.80 

8482.30 

8483.10 

8483.40 

8483.60 

8484.10 

8484.20 

8486.10 

8486.90 

8501.53 

8501.61 

8501.62 

8501.63 

8504.22 

8504.40 

8505.90 

8507.20 

8514.40 

8536.20 

8536.30 

8536.50 

8536.90 

8537.10 

8537.20 

8538.90 

8541.10 

8541.21 

8541.29 

8541.30 
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